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232 3ttu|!rierte ftfjtBeisertfdje $anbtterter«3eitun8 (ßrg<«t fur Me offtjieHen SßuMilattonett be? ^5ä)metj. ©etoerbeberehtS) Br. 15

eines BtaterialS bis pr Staubform ,ift, benfelben fhlehter»
bùtgS nie abfolut wirb bermteben werben fönnen, fo lann

'
unb barf boh nidjt berft^toiegen »erben, wie wenig noh
binfthtlih ber ©ntftaubung ber StrbeitSräume in mannen
Betrieben getßan Wirb unb mie ungleich meßr, als biSanijin
gefheßen ifl, noh gefheßen îônnte. Borab bie ©emeut»,
Sait» unb ©ipsfabriîen finb eS, weihe in angebeuteter £ln»
ficht noh ein BleßrereS tßun foilten. 3$ wtß immerbin
anerïenuen, bat fdjon ba unb bort berfcßiebene, oft îoftfpielige
Berfucße unternommen toorben finb, bat wieberßolt beft em»

pfoßlene Sïpparate in Betrieb genommen morben finb, leiber
aber oßne bat fie ben gewfinfhten 3wed boßftänbig erreiht
batten, ©inige ©ementfabriîanfen babe id) auf bie Beftim«

mungen beS BunbeSratSbefhluffeS bom 14. 3anuar 1893
ßinwetfen miiffen, wonach in gabrilen mit übermütigem
«Staube bie SlrbeitSjeit ber einzelnen Schießten rebugiert »erben
ïann. ©iuer fallfabriï im Stargau, weihe ben an bie Ses

triebSbe»iHigung gefnüpfteu SSebingungen pm Seil gar nicht,

pm Seil nur in ungenügenber Sßeife nacßgelommen ift, würbe
bon ber Regierung auf ergangene Stage feitenS ber Bachham
»egen aßpgroter SSeläftigung buret) Staub mtt Verfügung
ber BetriebSeinfteßung gebroßt.

3h traute au<b febr barnah, bap p gelangen, bat
ber in ben*§ol8bearbeltung§werïftûtten entftebenbe Staub unb
bie Späne an ben Blafcßtnen fetbft bireït abgefaugt unb

fortgeführt »erben.

3» Sntereffe ber rafdjenSntteerungberStäume
in Momenten ber ©efaßr »irb barauf gehalten, bat Be
Sbüren fieß na«b auten bin öffnen fotten. Stucb biefe Bor»

fhrift erleibet öftere Anfechtungen ; balb jinb es ©rünbe ber

Siefißettf, batb ift eS ber Bîangel an Baum bor ben Sbüren
ober auch bie Büdftdjt auf bereits beftebeube ©inriebtungen,
Wethe gegen biefetbe ins gelb geführt »erben; ber fèauptgrunb
bürfte aber in ben meiften gälten im Blangel am nötigen
BerftänbniS feitenS ber Bauleitung p fudjen fein. Ser
Seßrftubl für ®ewerbe.-§hgieine aut Bolptehnilum bürfte uns
helfen, bie Saßl unferer SBtberfaher auf biefem ©ebiete nach

unb nah p Derminbern.

Ilm bon ber näcßften Umgebung ber gabriïen p reben,
bie Ja, in et»aS weiterem Sinne genommen, auh p ben

StrbeitSräumen geregnet werben mut, ?dü erwähnt »erben,
»ie häufig ber 3 « ft « « ö ber Umgebung Slntat p Un»

fällen bietet. Sa ift ber Boben bor beut gabrileingang ober

an fonft febr begangener Stelle in fdjlehtem 3ufianbe, bort
fehlt es an ber nötigen Beleuchtung ber Umgebung ober es

finb Söafferläufe in unmittelbarer Stäbe ber gabrif an aß»

gemein pgänglicber Stelle nicht mit feßüpenbem ©elänber
berfehen. ©in gabriïbefiper mutte bureb bie fanionSregterung
beranlatt werben, eine beut bor bem gabrlïeingang liegenbe,
nicht febr breite Brüde über einen fanal mit ©elänber ber»

feben p laffen. Söeil aße 3abre ein paarmal mit einem

§eu»agen über bie Brüde gefahren »erben mut «nb biefer
babei an bem p erfteßenben ©elänber anftoten ïônnte, fei
bie ©rfteßung biefer Shulborridjtuug unmöglich, lautete bie

SluSrebe beS BefiperS.
SBenn im borfießenben erwähnt ift, bat ber Beben in

ber Umgebung oft in ungenügendem guftanbe fieß befinbet,

fo trifft biefe Bemerlung in manchen gäßen auch bezüglich
ber gufjböben tnSlrbeitSräumen p. Sehr oft
mutte ich, infofern bie Slrt beS Betriebes eS überhaupt ge»

ftattete, bie Belegung fteitterner ober betonierter gutböben,
»enigftenS an ben Strbeitsfteßen, mit §o!j berlangen.

(MeftrotedjniftfK unb elefttodjemifdje

(SleJtrisUûtêweïï Baben. Sluch bas 3abr 1895 war
für bie «©leftrtjitätSgefeßfchaft Baben ein günftigeS Betriebs»

Jahr. Sie bot für Slbgabe bon Sicht unb fraft tc. eine

©innabme bon 101,347.26 gr. erhielt. Saraus ergab fieß
ein Beingewinn bon gr. 40,091.26 unb es faßeu für bie
Slftionüre 6% Sibibenben ab. Stngefcbloffen Waren 42
©leïtromotoren, 88 Bogenlampen, 3558 ©lüßlampen, 5
©aSmotoren (bie ©efeßfehaft bat nämlich auch noch bas
©aSwerf erworben).

Beueb fEßaffcr« unb ©IeltrijitätSwerf in Saufen (ft.
Bern). Ser BegierungSrat beS fantonS Bern bewißigte
ber girma ©. flipfei u. ©ie., Sßrefhefenfabrif in Saufen,
bie ©rfteßung einer SBafferwerfanlage an ber BirS oberhalb
Saufen, im fogenannten „Sfchabrunnen", nach ben bon 3"*
genieur ©eorgfillp, fonftrnltionSbureau in
Bafel, ausgearbeiteten pänen. Btittelft eines 25 m
langen, fefien StauwubreS, mit eifernem beweglichen Sluffap,
Wirb bie BirS ca. 2 m über Bteberwaffer aufgeftaut unb
baburch ca. 90 ißferbefrüfte nupbar gemacht, biefe fraft
Wirb eleïtrifh nach ber gabrif in Saufen übertragen. Ser
Dberwafferfanal Wirb ca. 50 m lang unb 7 m breit.

Sie SluSfübmng ber Bauten Wirb fo in Singriff ge«

nommen unb burchgefübrt, bat bie ganje Slnlage im Df«
tober b. 3- bem Betriebe übergeben werben fann.

Sie Sttompfüßrung fût eleïtrifdje ©tfenbaßnen
berurfacht befanntliöh immerbin noch gewtffe S<h wiertgfeiten.
BefonberS ift bieS ber gafl, wenn es ftch um eleftrifche
Bahnen innerhalb bon Stäbten baubelt, beren Straten für
ben Berteßr gewöhnlicher gußrfoerle frei bleiben muffen.
3ft eS both fchon borgefommen, bat man nachträglich bie
Säulen pm Stüpen ber oberirbifeben Stromleitung bat
entfernen müffen. SïuS biefem ©runbe erfdjeint bie ©rfinbung
bon fèenrt) Branbenburg in ©ßicago febr wichtig. Serfelbe
benupt nämlich nach einer Blitteilung beS fßatent» unb tech«

ntfehen Bureaus bon Sticharb SüberS in ©örlip bie föpfe
ber gabrfdptenen felbft §ur Slufnahme bon fabeln. Sie
gabifdlienen bienen tropbem nach Wie bor auch ber 8tüd»

leitung unb baS 3«leitungSfabeI ruht in einer 3folierfihi«ht,
welche in bie SängSböblung beS SdjienenfopfeS eingefügt ift.

Set^tebeneê*
Sanbeêanlftellnng. Sie bernifdje Sireftion beS Snuern

labet ©ewerbetreibenbe, Snbuftrieße ober fonft gadjfunbige
beS fantonS, weihe gahberihte über einzelne ©ruppen ber

SluSfteßung p liefern Sufi haben, ein, fidj bis pm 15. 3uti
fhriftlih anpmelben, unter Slngabe ber güdjer ober ©ruppen.
Sie Berihte müffen bis pm l. 3tobember eingegeben werben,
für Jeben tauglich erfundenen wirb ein gonorar Don 50 gr.
in SluSfiht gefteßt.

Bauwefen in Sürth. 3» ©roten Stabtrat würbe
bie Borlage betreffenb lleberfübrung ber ^arbftrate über ben

§auptbabnbof, weihe ben Bau einer 360 Bieter langen unb
18 Bieter breiten Brüde mit SluffahrtSrampen bon 372%
Steigung borfießt, genehmigt unb biefür ein frebit bon
100,000 gr. bewißigt. Sie Bföne unb ber foftenboran«
fhlag im Betrage bon 500,000—550,000 gr. für ben Bau
eines ShuIbaufeS an ber flingenftrate — bap fommen

noh 200,000 gr. für ben ber ©emeinbe gebörenben Bau«
plap — blieben unangefohten unb in gleicher SBeife würben
auhi 100,000 gr. BahtragSfrebite bewißigt für ben Bau
bon Shulhäufern in ben freifen II unb III. Sluf Slntrag
bon Sr. llfteri würbe bie Bewißigung biefeS BahtragSfrebiteS
für baS neue ShulbauS im freis V berfhoben, ba bas

Bauprogramm beSfelben noh tn Bebifion begriffen ift. Sie
Borlage ber Baultnten ber Seibengaffe unb SUjlftrate würbe
an bie fhon befteßenbe fommtffion betr. Baulinien an ber

Sißlfirate gewtefen unb biejenige betreffenb Bau« u. Bibeau«
linien ber §einri<bftrate genehmigt. Ohne Sisîuffion würbe

nah einem Beferat bon Sr. Bofenberger über bie fanali«
fation ber weftlih bom See unb ber Simmat gelegenen
Stabtteile biefür ein frebit bon 750,000 gr. bewißigt unb

232 Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen deS 'Schweiz. GewerbevereinS) Nr. IS

eines Materials bis zur Staubformist, denselben schlechter-

dings nie absolut wird vermieden werden können, so kann
'
und darf doch nicht verschwiegen werden, wie wenig noch

hinsichtlich der Entstaubung der Arbeitsräume in manchen
Betrieben gethan wird und wie ungleich mehr, als bisanhin
geschehen ist, noch geschehen könnte. Vorab die Cement-,
Kalk- und Gipsfabriken sind es, welche in angedeuteter Hin-
ficht noch ein Mehreres thun sollten. Ich will immerhin
anerkennen, daß schon da und dort verschiedene, oft kostspielige

Versuche unternommen worden sind, daß wiederholt best em-
pfohlene Apparate in Betrieb genommen worden sind, leider
aber ohne daß sie den gewünschten Zweck vollständig erreicht
hätten. Einige Cementfabrikanten habe ich auf die Bestim-

mungen des Bundesratsbeschlusses vom 14. Januar 1893
hinweisen müssen, wonach in Fabriken mit übermäßigem
Staube die Arbeitszeit der einzelnen Schichten reduziert werden
kann. Einer Kalkfabrik im Aargau, welche den an die Be-
triebsbewilligung geknüpften Bedingungen zum Teil gar nicht,

zum Teil nur in ungenügender Weise nachgekommen ist, wurde
von der Regierung auf ergangene Klage seitens der Nachbarn
wegen allzugroßer Belästigung durch Staub mit Verfügung
der Betriebseinstellung gedroht.

Ich trachte auch sehr darnach, dazu zu gelangen, daß
der in dernHolzbearbeitungswerkstätten entstehende Staub und
die Späne an den Maschinen selbst direkt abgesaugt und

fortgeführt werden.

Im Interesse der raschenEntleerungd er Räume
in Momenten der Gefahr wird darauf gehalten, daß die

Thüren sich nach außen hin öffnen sollen. Auch diese Vor-
schrift erleidet öftere Anfechtungen; bald find es Gründe der

Aesthetik, bald ist es der Mangel an Raum vor den Thüren
oder auch die Rücksicht auf bereits bestehende Einrichtungen,
welche gegen dieselbe ins Feld geführt werden; der Hauptgrund
dürfte aber in den meisten Fällen im Mangel am nötigen
Verständnis seitens der Bauleitung zu suchen sein. Der
Lehrstuhl für Gewerbe-Hygieine am Polytechnikum dürfte uns
helfen, die Zahl unserer Widersacher auf diesem Gebiete nach

und nach zu vermindern.

Um von der nächsten Umgebung der Fabriken zu reden,
die ja, in etwas weiterem Sinne genommen, auch zu den

Arbeitsräumen gerechnet werden muß, soll erwähnt werden,
wie häufig der Z u st a nd der Umgebung Anlaß zu Un-

fällen bietet. Da ist der Boden vor dem Fabrikeingang oder

an sonst sehr begangener Stelle in schlechtem Zustande, dort
fehlt es an der nötigen Beleuchtung der Umgebung oder es

find Wasserläufe in unmittelbarer Nähe der Fabrik an all-
gemein zugänglicher Stelle nicht mit schützendem Geländer
versehen. Ein Fabrikbesitzer mußte durch die Kantonsregierung
veranlaßt werden, eine hart vor dem Fabrikeingang liegende,
nicht sehr breite Brücke über einen Kanal mit Geländer ver-
sehen zu lassen. Weil alle Jahre ein paarmal mit einem

Heuwagen über die Brücke gefahren werden muß und dieser

dabei an dem zu erstellenden Geländer anstoßen könnte, sei

die Erstellung dieser Schutzvorrichtung unmöglich, lautete die

Ausrede des Besitzers.
Wenn im vorstehenden erwähnt ist, daß der Boden in

der Umgebung oft in ungenügendem Zustande sich befindet,
so trifft diese Bemerkung in manchen Fällen auch bezüglich
der Fußböden in Arbeitsräumen zu. Sehr oft
mußte ich, insofern die Art des Betriebes es überhaupt ge-

stattete, die Belegung steinerner oder betonierter Fußböden,
wenigstens an den Arbeitsstellen, mit Holz verlangen.

Elektrotechnische und elektrochemische

Rundschau.

Elektrizitätswerk Baden. Auch das Jahr 1895 war
für die Elektrizitätsgesellschaft Baden ein günstiges Betriebs-
jähr. Sie hat für Abgabe von Licht und Kraft zc. eine

Einnahme von 101,347.26 Fr. erzielt. Daraus ergab sich

ein Reingewinn von Fr. 40,091.26 und es fallen für die
Aktionäre 6"/g Dividenden ab. Angeschlossen waren 42
Elektromotoren, 88 Bogenlampen, 3558 Glühlampen, 5
Gasmotoren (die Gesellschaft hat nämlich auch noch das
Gaswerk erworben).

Neues Waffer- und Elektrizitätswerk in Laufen (Kt.
Bern). Der Regierungsrat des Kantons Bern bewilligte
der Firma C. Klipfel u. Cie., Preßhefenfabrik in Laufen,
die Erstellung einer Wasferwerkanlage an der Birs oberhalb
Laufen, im sogenannten „Tschabrunnen", nach den von In-
genieur Georg Killy, Konstruktionsbureau in
Basel, ausgearbeiteten Plänen. Mittelst eines 25 rrr
langen, festen Stauwuhres, mit eisernem beweglichen Aufsatz,
wird die Birs ca. 2 m über Niederwaffer aufgestaut und
dadurch ca. 90 Pferdekräfte nutzbar gemacht, diese Kraft
wird elektrisch nach der Fabrik in Laufen übertragen. Der
Oberwafserkanal wird ca. 50 ra lang und 7 rrr breit.

Die Ausführung der Bauten wird so in Angriff ge-
nommen und durchgeführt, daß die ganze Anlage im Ok-
tober d. I. dem Betriebe übergeben werden kann.

Die Stromzusühruug für elektrische Eisenbahnen
verursacht bekanntlich immerhin noch gewisse Schwierigkeiten.
Besonders ist dies der Fall, wenn es sich um elektrische

Bahnen innerhalb von Städten handelt, deren Straßen für
den Verkehr gewöhnlicher Fuhrtverke frei bleiben müssen.

Ist es doch schon vorgekommen, daß man nachträglich die
Säulen zum Stützen der oberirdischen Stromleitung hat
entfernen müssen. Aus diesem Grunde erscheint die Erfindung
von Henry Brandenburg in Chicago sehr wichtig. Derselbe
benutzt nämlich nach einer Mitteilung des Patent- und tech-

nischen Bureaus von Richard Lüders in Görlitz die Köpfe
der Fahrschienen selbst zur Aufnahme von Kabeln. Die
Fahlschienen dienen trotzdem nach wie vor auch der Rück-

leitung und das Zuleitungskabel ruht in einer Isolierschicht,
welche in die Längshöhlung des Schienenkopfes eingefügt ist.

Verschiedenes.

Landesausstellung. Die bernische Direktion des Innern
ladet Gewerbetreibende, Industrielle oder sonst Fachkundige
des Kantons, welche Fachberichte über einzelne Gruppen der

Ausstellung zu liefern Lust haben, ein, sich bis zum 15. Juli
schriftlich anzumelden, unter Angabe der Fächer oder Gruppen.
Die Berichte müssen bis zum 1. November eingegeben werden,
für jeden tauglich erfundenen wird ein Honorar von 50 Fr.
in Aussicht gestellt.

Bauwesen in Zürich. Im Großen Stadtrat wurde
die Vorlage betreffend Ueberführung der Hardstraße über den

Hauptbahnhof, welche den Bau einer 360 Meter langen und
18 Meter breiten Brücke mit Auffahrtsrampen von 3^/z°/u
Steigung vorsieht, genehmigt und hiefür ein Kredit von
100,000 Fr. bewilligt. Die Pläne und der Kostenvoran-
schlag im Betrage von 500,000-550,000 Fr. für den Bau
eines Schulhauses an der Klingenstraße — dazu kommen

noch 200,000 Fr. für den der Gemeinde gehörenden Bau-
platz — blieben unangefochten und in gleicher Weise wurden
auch, 100,000 Fr. Nachtragskredite bewilligt für den Bau
von Schulhäusern in den Kreisen II und III. Auf Antrag
von Dr. Usteri wurde die Bewilligung dieses Nachtragskredites
für das neue Schulhaus im Kreis V verschoben, da das

Bauprogramm desselben noch in Revision begriffen ist. Die
Vorlage der Baulinien der Seidengaffe und Sihlstraße wurde
an die schon bestehende Kommission betr. Baulinien an der

Sihlstraße gewiesen und diejenige betreffend Bau- u. Niveau-
linien der Heinrichstraße genehmigt. Ohne Diskussion wurde
nach einem Referat von Dr. Rosenberger über die Kanali-
sation der westlich vom See und der Limmat gelegenen
Stadtteile hiefür ein Kredit von 750,000 Fr. bewilligt und
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